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Verordnung zur Durchführung der Anordnung über den  
Kirchlichen Datenschutz (KDO-DVO) 

 
 

Aufgrund des § 22 der Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10.02.2014 (Amtsblatt Nr. 4/2014 S. 74 ff.) wird die Ver-
ordnung zur Durchführung der Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO-DVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 13/2003, S. 324 ff. wie folgt neu 
gefasst: 
 
 
I. Zu § 3a KDO (Meldung von Verfahren automatisierter Verarbeitung)  
 
(1) Sofern Verfahren automatisierter Verarbeitungen meldepflichtig sind, sind diese vor 

Inbetriebnahme schriftlich dem Diözesandatenschutzbeauftragten zu melden. So-
fern ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter bestellt ist, ist diesem gemäß § 18 b 
Abs. 2 KDO eine Übersicht nach § 3a Abs. 2 KDO zur Verfügung zu stellen. 

 
(2) Für die  Meldung von Verfahren automatisierter Verarbeitung vor Inbetriebnahme  

beziehungsweise die dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten zur Verfügung zu 
stellende Übersicht soll das Muster gemäß der Anlage verwandt werden. 

 
 
II. Zu § 4 KDO: 
 
(1) Zum Kreis der bei der Datenverarbeitung tätigen Personen im Sinne des § 4 KDO 

gehören die in den Stellen gemäß § 1 Abs. 2 KDO gegen Entgelt beschäftigten und 
ehrenamtlich tätigen Personen. Sie werden belehrt über: 

 
1. den Inhalt der KDO und anderer für ihre Tätigkeit geltender Datenschutzvorschrif-

ten; dies geschieht durch Hinweis auf die für den Aufgabenbereich des Mitarbeiters 
wesentlichen Grundsätze und im Übrigen auf die Texte in der jeweils gültigen Fas-
sung. Diese Texte werden zur Einsichtnahme und etwaigen kurzfristigen Ausleihe 
bereitgehalten; dies wird dem Mitarbeiter bekannt gegeben, 

2. die Verpflichtung zur Beachtung der in Nummer 1 genannten Vorschriften bei ihrer 
Tätigkeit in der Datenverarbeitung, 

3. mögliche disziplinarrechtliche bzw. arbeitsrechtliche/rechtliche Folgen eines Ver-
stoßes gegen die KDO und andere für ihre Tätigkeit geltende Datenschutzvorschrif-
ten, 

4. das Fortbestehen des Datengeheimnisses nach Beendigung der Tätigkeit bei der 
Datenverarbeitung. 

 
(2) Über die Beachtung der Verpflichtung ist von den bei der Datenverarbeitung tätigen 

Personen eine schriftliche Erklärung nach näherer Maßgabe des Abschnittes III ab-
zugeben. Die Urschrift der Verpflichtungserklärung wird zu den Personalakten der 
bei der Datenverarbeitung tätigen Personen genommen, welche eine Ausfertigung 
der Erklärung erhalten. 

 
(3) Die Verpflichtung auf das Datengeheimnis erfolgt durch den Dienstvorgesetzten der 

in der Datenverarbeitung tätigen Personen oder einen von ihm Beauftragten. 
 



III.    Zu § 4 KDO: 
 
(1) Die schriftliche Verpflichtungserklärung der bei der Datenverarbeitung tätigen Per-

sonen gemäß § 4 Satz 2 KDO hat zum Inhalt, 
 
1. Angaben zur Identifizierung (Vor- und Zuname, Geburtsdatum und Anschrift sowie 

Beschäftigungsdienststelle), 
2. die Bestätigung,  
 a. dass auf die für den Aufgabenbereich des Mitarbeiters wesentlichen Grundsätze    
  und im Übrigen auf die Texte in der jeweils gültigen Fassung sowie  
 b.  auf die Möglichkeit der Einsichtnahme und etwaigen kurzfristigen Ausleihe dieser     
  Texte hingewiesen wurde, 
3. die Verpflichtung, die KDO und andere für ihre Tätigkeit geltende Datenschutzvor-

schriften in der jeweils gültigen Fassung sorgfältig einzuhalten, 
4.  die Bestätigung, dass sie über disziplinarrechtliche bzw. arbeitsrechtliche/rechtliche 

Folgen eines Verstoßes gegen die KDO belehrt wurden. 
 
(2) Die schriftliche Verpflichtungserklärung ist von der bei der Datenverarbeitung täti-

gen Person unter Angabe des Ortes und des Datums der Unterschriftsleistung zu 
unterzeichnen. 

 
(3) Für die schriftliche Verpflichtungserklärung ist das Muster gemäß der Anlage zu 

verwenden. 
 
 
IV. Zu § 6 KDO 
 
Anlage 1 zu § 6 KDO: 

Werden personenbezogene Daten automatisiert, verarbeitet oder genutzt, ist die in-
nerbehördliche oder innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, dass sie den be-
sonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Dabei sind insbesondere 
Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu schützenden personenbezogenen 
Daten oder Datenkategorien geeignet sind, 
 
1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbe-

zogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle), 
 
2. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt wer-

den können (Zugangskontrolle), 
 
3. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems 

Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden 
Daten zugreifen können, und dass personenbezogene Daten bei der Verarbei-
tung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, ver-
ändert oder entfernt werden können (Zugriffskontrolle), 

 
4. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Über-

tragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger 
nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können, und 
dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermitt-



lung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vor-
gesehen ist (Weitergabekontrolle), 

 
5. zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob 

und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme einge-
geben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabekontrolle), 

 
6. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet 

werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet wer-
den können (Auftragskontrolle), 

 
7. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung 

oder Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle), 
 
8. zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt 

verarbeitet werden können. 
 
 
Anlage 2 zu § 6 KDO: 

1.0 Aufgaben und Ziele dieser Anlage  
Diese Anlage regelt den Einsatz von Arbeitsplatzcomputern in kirchlichen 
Stellen. Sie ist als Ergänzung zu § 6 der Anordnung über den Kirchlichen Da-
tenschutz (KDO) und den zu ihr ergangenen bereichsspezifischen Daten-
schutzregelungen in ihren jeweils geltenden Fassungen anzusehen. 
 

2.0 Arbeitsplatzcomputer/Datenverarbeitungsanlage 

• Arbeitsplatzcomputer (APC) im Sinne dieser Anlage sind alle selbständi-
gen Systeme der Datenverarbeitung, die von einer kirchlichen Stelle im 
Sinne des § 1 Abs. 2 KDO zur Erfüllung ihrer Aufgaben genutzt werden.  
 

• Sie können als Einzelgerät (Stand-Alone-PC) oder in Verbindung mit an-
deren APC (Netzwerken) bzw. anderen Systemen als Datenverarbei-
tungsanlage installiert sein. 
 

• Als APC sind z.B. auch tragbare Geräte (Laptops bzw. Notebooks oder 
Netbooks), Tabletcomputer und Mobiltelefone sowie Drucker bzw. Kopie-
rer mit eigener Speichereinheit zu behandeln. 

 
3.0 Allgemeine Grundsätze 

3.1 Verantwortlichkeit der Mitarbeiter 
 

• Mitarbeiter im Sinne dieser Anlage sind über die in § 2 Abs. 12 KDO 
genannten Beschäftigten hinaus auch ehrenamtlich für kirchliche 
Stellen tätige Personen, die APC verwenden.  

 
• Jeder Mitarbeiter trägt die datenschutzrechtliche Verantwortung für 

eine vorschriftsmäßige Ausübung seiner Tätigkeit. Es ist ihm unter-
sagt, personenbezogene Daten zu einem anderen als dem in der je-



weils rechtmäßigen Aufgabenerfüllung liegenden Zweck zu verarbei-
ten oder zu übermitteln. 

 
3.2 Verantwortlichkeit der Dienststellenleiter 
 

• Die jeweils als Dienststellenleiter verantwortliche Person ist durch den 
Generalvikar oder durch die sonst vorgesetzte Dienststelle zu bestim-
men.  

 
• Der Dienststellenleiter legt fest, welche im Sinne der KDO schutz-

würdigen Daten auf Datenverarbeitungsanlagen gespeichert und 
verarbeitet werden.  

 
• Ihm obliegt die zutreffende Einordnung der jeweiligen Daten in die 

Datenschutzklassen nach dieser Anlage zur DVO-KDO.  
 
• Der Dienststellenleiter klärt die Mitarbeiter über die Gefahren, die aus 

der Nutzung einer Datenverarbeitungsanlage erwachsen, sowie über 
den möglichen Schaden, der kirchlichen Einrichtungen aus einer Da-
tenschutzverletzung erwachsen kann, auf.  

 
• Der Dienststellenleiter stellt sicher, dass ein Konzept zur daten-

schutzrechtlichen Ausgestaltung der Datenverarbeitungsanlagen er-
stellt wird. 

 
• Der Dienststellenleiter kann seine Aufgaben und Befugnisse nach 

dieser Durchführungsverordnung durch schriftliche Anordnung auf 
geeignete Mitarbeiter übertragen.  

 
3.3 Technische und organisatorische Maßnahmen 

Mit der Eingabe, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung personenbezo-
gener Daten auf Anlagen der elektronischen Datenverarbeitung darf erst 
begonnen werden, wenn die Daten verarbeitende Stelle die nach der An-
lage 1 zu § 6 KDO und die nach dieser Anlage erforderlichen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz dieser Daten getroffen 
hat. 

 
3.4 Mindestanforderungen 

Unabhängig vom Grad der Schutzbedürftigkeit der Daten sind dabei zu-
mindest folgende Maßnahmen zu treffen: 

• Das nach § 3a Abs. 4 KDO zu führende Verzeichnis hat darüber hin-
aus den regelmäßigen Nutzer, den Standort und die interne Kenn-
zeichnungs-Nummer zu enthalten. 

• Alle bei der Verarbeitung personenbezogener Daten beteiligten Per-
sonen haben die Verpflichtungserklärung gemäß § 4 Abs. 2 Satz l 
KDO abzugeben. Den Mitarbeitern, die die Verpflichtungserklärung 
unterschrieben haben, sind die jeweils gültige Anordnung über den 
Kirchlichen Datenschutz, etwaige Verordnungen, Dienstanordnungen 
oder Dienstvereinbarungen und die in ihrem Arbeitsbereich zu beach-



tenden bereichsspezifischen Datenschutzregelungen (Schulen, Kran-
kenhäuser, Friedhöfe etc.) in geschäftsüblicher Weise zugänglich zu 
machen. 

• Es ist sicherzustellen, dass auf dienstlich genutzten Anlagen der 
elektronischen Datenverarbeitung ausschließlich autorisierte Pro-
gramme zu dienstlichen Zwecken verwendet werden. Die Benutzung 
privater Programme ist unzulässig. 

• Werden Daten aus den Melderegistern der kommunalen Meldebehör-
den in kirchlichen Rechenzentren verarbeitet, so orientieren sich die 
Schutzmaßnahmen an den BSI-IT-Grundschutzkatalogen. Rechen-
zentren im Sinne dieser Vorschrift sind die für den Betrieb von größe-
ren, zentral in mehreren Dienststellen eingesetzten Informations- und 
Kommunikationssystemen erforderlichen Einrichtungen. 

 

4.0 Datenschutzklassen 

• Das Ausmaß der möglichen Gefährdung personenbezogener Daten be-
stimmt Art und Umfang der Sicherungsmaßnahmen. Zur Erleichterung 
der Einordnung bedient sich diese Anlage der Definition dreier Daten-
schutzklassen, die sich aus der Art der zu verarbeitenden Daten erge-
ben. Dem Dienststellenleiter, der die Einordnung vornimmt, steht es frei, 
aus Gründen des Einzelfalles die zu verarbeitenden Daten anders einzu-
ordnen als hier vorgesehen. Diese Gründe sollen kurz dokumentiert wer-
den.  

 
• Bei der Einordnung in die einzelnen Datenschutzklassen ist auf die Da-

ten abzustellen, die vom Benutzer bewusst bearbeitet und gespeichert 
werden.  

 
4.1 Datenschutzklasse I 

Zur Datenschutzklasse I gehören personenbezogene Daten, deren Miss-
brauch keine besonders schwer wiegende Beeinträchtigung des Be-
troffenen erwarten lässt. Hierzu gehören insbesondere Adressangaben 
ohne Sperrvermerke, z. B. Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeich-
nungen. 

 
4.2 Datenschutzklasse II 

Zur Datenschutzklasse II gehören personenbezogene Daten, deren 
Missbrauch den Betroffenen in seiner gesellschaftlichen Stellung oder in 
seinen wirtschaftlichen Verhältnissen beeinträchtigen kann. Hierzu gehö-
ren z.B. Daten über Mietverhältnisse, Geschäftsbeziehungen sowie Ge-
burts- und Jubiläumsdaten, usw.  

 
4.3 Datenschutzklasse III 

Zur Datenschutzklasse III gehören personenbezogene Daten, deren 
Missbrauch die gesellschaftliche Stellung oder die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Betroffenen erheblich beeinträchtigen kann. Hierzu gehö-
ren z.B. Daten über kirchliche Amtshandlungen, gesundheitliche Ver-
hältnisse, strafbare Handlungen, religiöse oder politische Anschauun-



gen, die Mitgliedschaft in einer Religionsgesellschaft, arbeitsrechtliche 
Rechtsverhältnisse, Disziplinarentscheidungen, usw. sowie Adressanga-
ben mit Sperrvermerken.  

 
4.4 Nicht elektronisch zu verarbeitende Daten 

Daten, deren Kenntnis dem Beicht- oder Seelsorgegeheimnis unterlie-
gen sowie Daten über die Annahme einer Person an Kindes Statt (Adop-
tionsgeheimnis) sind in besonders hohem Maße schutzbedürftig. Ihre 
Ausspähung oder Verlautbarung würde dem Vertrauen in die Ver-
schwiegenheit katholischer Dienststellen und Einrichtungen schweren 
Schaden zufügen. Daher dürfen diese Daten nicht auf APC verarbeitet 
werden, es sei denn, es handelte sich um aus dem staatlichen Bereich 
übernommene Daten.  

 
4.5 Einordnung in die Datenschutzklassen 

• Bei der Einordnung der zu speichernden personenbezogenen Daten 
in die vorgenannten Schutzklassen ist auch deren Zusammenhang 
mit anderen gespeicherten Daten, der Zweck ihrer Verarbeitung und 
das anzunehmende Missbrauchsinteresse zu berücksichtigen. 

 
• Die Einordnung spricht der Dienststellenleiter aus; er soll einen etwa 

bestellten betrieblichen Datenschutzbeauftragten und kann den Diö-
zesandatenschutzbeauftragten dazu anhören. 

 
• Wenn keine Einordnung festgelegt ist, gilt automatisch die Daten-

schutzklasse III, sofern nicht die Voraussetzungen der Ziffer 4.4 vor-
liegen. 

 

5.0 Besondere Gefahrenlagen 

5.1 Nutzung privater Datenverarbeitungssysteme zu dienstlichen Zwe-
cken 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf privaten Datenverarbei-
tungssystemen zu dienstlichen Zwecken ist grundsätzlich unzulässig. 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann sie als Ausnahme vom Dienst-
stellenleiter genehmigt werden. Die Genehmigung erfolgt schriftlich unter 
Nennung der Gründe. 

 

5.2 Fremdzugriffe 

Der Zugriff aus und von anderen Datenverarbeitungsanlagen durch Ex-
terne (z.B. Fremdfirmen, fremde Dienststellen) schafft besondere Gefah-
ren hinsichtlich der Ausspähung von Daten. Minimalanforderung ist eine 
Verpflichtung des Externen auf die KDO. Art und Umfang der Zugriffe 
sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren und gesondert zu regeln. 
 
Für die Fernwartung gilt § 8 KDO entsprechend. 

 
V.    Zu § 12 Abs. 3 KDO: 



 
(1) Die Unterrichtung des Betroffenen (§ 2 Abs. 1 KDO) über eine Übermittlung 

gemäß § 12 Abs. 3 Satz 1 KDO erfolgt schriftlich. 
 
(2) Sie enthält 
 

1. die Bezeichnung der übermittelnden Stelle einschließlich der Anschrift, 
2. die Bezeichnung des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, ein-

schließlich der Anschrift, 
3. die Bezeichnung der übermittelten Daten. 

 
 
VI.    Zu § 13 Abs. 1 KDO: 
 
(1) Der Antrag des Betroffenen (§ 2 Abs. 1 KDO) auf Auskunft ist schriftlich an die 

verantwortliche Stelle (§ 2 Abs. 8 KDO) zu richten oder dort zu Protokoll zu 
erklären. 

 
(2) Der Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft be-

gehrt wird, näher bezeichnen. Der Antrag auf Auskunft über personenbezoge-
ne Daten, die weder automatisiert verarbeitet noch in einer nicht automatisier-
ten Datei gespeichert sind, muss Angaben enthalten, die das Auffinden der 
Daten ermöglichen. 

 
(3) Der Antrag kann beschränkt werden auf Auskunft über 
 

1. die zur Person des Betroffenen gespeicherten Daten oder 
2. die Herkunft dieser Daten oder 
3. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die Daten wei-

tergegeben worden sind oder 
4. den Zweck, zu dem diese Daten gespeichert sind. 

 
(4) Vorbehaltlich der Regelung in § 13 Abs. 3 KDO wird die Auskunft in dem be-

antragten Umfang von der verantwortlichen Stelle (§ 2 Abs. 8 KDO) schriftlich 
erteilt. 

 
(5) Wenn die Erteilung der beantragten Auskunft gemäß § 13 Abs. 2 oder 3 KDO 

zu unterbleiben hat, so ist dies dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen. Die 
Versagung der beantragten Auskunft soll begründet werden. Für den Fall, 
dass eine Begründung gemäß § 13 Abs. 4 KDO nicht erforderlich ist, ist der 
Antragsteller darauf hinzuweisen, dass er sich an den Diözesandatenschutz-
beauftragten wenden kann; die Anschrift des Diözesandatenschutzbeauftrag-
ten ist ihm mitzuteilen. 

 
 
VII. Zu § 13 a KDO 
 
(1) Die Benachrichtigung des Betroffenen (§ 2 Abs. 1 KDO) gemäß § 13 a Abs. 1 

KDO erfolgt, soweit die Pflicht zur Benachrichtigung nicht nach § 13a Abs. 2 
und 3 entfällt, schriftlich durch die verantwortliche Stelle.  

 



(2) Sie enthält 
 

1. die zur Person des Betroffenen gespeicherten Daten, 
2. die Bezeichnung der verantwortlichen Stelle, 
3. den Zweck, zu dem die Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. 
4. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, soweit der Betroffene 

nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss. 
 
 
VIII.    Zu § 14 KDO: 
 
(1) Der Betroffene (§ 2 Abs. 1 KDO) kann schriftlich beantragen, ihn betreffende 

personenbezogene Daten zu berichtigen oder zu löschen. Der Antrag ist 
schriftlich an die Stellen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3, im Falle des § 1 Abs. 2 
Nr. 1 an das Bistum zu richten. 

 
(2) In dem Antrag auf Berichtigung sind die Daten zu bezeichnen, deren Unrich-

tigkeit behauptet wird. Der Antrag muss Angaben über die Umstände enthal-
ten, aus denen sich die Unrichtigkeit der Daten ergibt. 

 
(3) In dem Antrag auf Löschung sind die personenbezogenen Daten zu bezeich-

nen, deren Speicherung für unzulässig gehalten wird. Der Antrag muss Anga-
ben über die Umstände enthalten, aus denen sich die Unzulässigkeit der 
Speicherung ergibt. 

 
(4) Die zuständige Stelle entscheidet schriftlich über Anträge gemäß Abs. 1. Die 

Entscheidung ist dem Antragsteller bekannt zu geben. Im Falle des § 14 Abs. 
8 KDO sind ihm die Stellen anzugeben, die von der Berichtigung, Löschung 
oder Sperrung verständigt worden sind. Ist eine Verständigung aufgrund des § 
14 Abs. 8 KDO unterblieben, sind dem Antragsteller die Gründe dafür mitzu-
teilen. 

 
(5) Der Widerspruch gemäß § 14 Abs. 5 KDO ist schriftlich oder zur Niederschrift 

bei der verantwortlichen Stelle (§ 2 Abs. 8 KDO) einzulegen. Die Umstände, 
aus denen sich das schutzwürdige Interesse des Betroffenen wegen seiner 
besonderen persönlichen Situation ergibt, sind von dem Betroffenen darzule-
gen. Die verantwortliche Stelle entscheidet über den Widerspruch in geeigne-
ter Form. Die Entscheidung ist dem Betroffenen bekannt zu geben. 

  
 
IX. Inkrafttreten 
 
Diese Durchführungsverordnung tritt am 01.10.2015 in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Durchführung der Anordnung über den kirchli-
chen Datenschutz (KDO-DVO) in der Fassung der Bekanntmachung im Amtsblatt 
Nr. 13/2003, S. 324 ff. außer Kraft. 
 
München, den ………………………. 
 
 



P. Beer 
Generalvikar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlagen 
 
 
1.  Zu Abschnitt I. KDO-DVO ( § 3 a KDO Meldung von Verfahren automati-
sierter Verarbeitungen)  
 
Die Notwendigkeit für die in den nachfolgenden Formularen (Muster 1 und 
Muster 2) geforderten Angaben ergibt sich aus § 3 a KDO. Für jedes automa-
tisierte Verfahren einer verantwortlichen Stelle füllt der Rechtsträger (§ 1 Abs. 
2 KDO) ein Formular nach Muster 1 und Muster 2 aus.  
  
 
Muster 1 
 
 
Allgemeine Angaben (§ 3a  Abs.2 Nr. 1 und Nr. 2 KDO) 
 
1. Name und Anschrift 

1.1 des Rechtsträgers (§ 1 Abs. 2 KDO) (z.B. Kirchengemeinde) 
1.2 der verantwortlichen Stelle ( Jede Person oder Stelle, die personenbe-

zogene Daten für sich selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies 
durch andere im Auftrag vornehmen lässt [§ 2 Abs. 8 KDO]) (z.B. Kin-
dergarten der Kirchengemeinde) 

 
2. Vertretung der verantwortlichen Stelle 

2.1 der nach der Verfassung (Statut, Geschäftsordnung, Satzung) berufene 
Leiter der verantwortlichen Stelle (z.B. Leiterin des Kindergartens der 
Kirchengemeinde) 

2.2 mit der Leitung der Datenverarbeitung in der verantwortlichen Stelle 
beauftragte Personen (z.B. beauftragte Gruppenleiterin im Kindergarten 
der Kirchengemeinde) 

 
Besondere Angaben (§ 3a  Abs.2 Nr. 3 bis Nr. 7 KDO) 
 
3. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder  -nutzung (z.B. Mit-

glieder- und Bestandspflege)  
 
4. Betroffene Personengruppen und Daten oder Datenkategorien 
 

4.1 Beschreibung der betroffenen Personengruppen (z. B. Arbeitnehmer, 
Gemeindemitglieder, Patienten usw.)  

 
4.2 Beschreibung der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien (Mit 

„Daten“ sind „personenbezogene Daten“ i. S. d. § 2 Abs. 1 KDO ge-
meint, wie z.B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, Religionszugehörigkeit. 
Grundsätzlich reicht jedoch die Angabe von Datenkategorien, z.B. Per-
sonaldaten, aus. Sogenannte „besondere Arten personenbezogener 
Daten“ [vgl. § 2 Abs. 10 KDO] sind entsprechend anzugeben.) 

 
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt wer-
den können (Jede Person oder Stelle, die Daten erhält [§ 2 Abs. 9 KDO]) (z.B. Be-



hörden, kirchliche Stellen, Versicherungen, ärztl. Personal usw.)  
 
6. Regelfristen für die Löschung der Daten 
 
7. Geplante Datenübermittlung ins Ausland 
 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muster 2 
 
 
Allgemeine Angaben (§ 3a  Abs.2 Nr. 1 und Nr. 2 KDO) 
 
1. Name und Anschrift 

1.1 des Rechtsträgers (§ 1 Abs. 2 KDO) (z.B. Kirchengemeinde) 
1.2 der verantwortlichen Stelle ( Jede Person oder Stelle, die personenbe-

zogene Daten für sich selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies 
durch andere im Auftrag vornehmen lässt [§ 2 Abs. 8 KDO]) (z.B. Kin-
dergarten der Kirchengemeinde) 

 
2. Vertretung der verantwortlichen Stelle 

2.1 der nach der Verfassung (Statut, Geschäftsordnung, Satzung) berufene 
Leiter der verantwortlichen Stelle (z.B. Leiterin des Kindergartens der 
Kirchengemeinde) 

2.2 mit der Leitung der Datenverarbeitung in der verantwortlichen Stelle 
beauftragte Personen (z.B. beauftragte Gruppenleiterin im Kindergarten 
der Kirchengemeinde) 

 
 
Besondere Angaben (§ 3a  Abs.2 Nr. 8 und Nr. 9 KDO) 
 
3. Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung (z.B. Konfigu-

rationsübersicht, Netzwerkstruktur, Betriebs- und Anwendungssoftware, spezi-
elle Sicherungssoftware usw.)  

 
4. Zugriffsberechtigte Personen 
 
 
Weitere Angaben (Anlage 2 zu § 6 KDO Ziff. 3.4) 
 
5.  Regelmäßiger Nutzer 
 
6.  Standort des APC 
 
7.  interne Kennzeichnungs-Nummer des APC 
  
 
 
 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift 
  
 
 
 
 
 
 



2. Zu Abschnitt III. KDO-DVO ( § 4 Satz 2 KDO) : 
 
Verpflichtungserklärung 
 
Ich verpflichte mich,  
 
1. die Anordnung über den kirchlichen Datenschutz – KDO -  des Bistums 
........................ vom ........... sowie die anderen für meine Tätigkeit geltenden Da-
tenschutzregelungen einschließlich der zu ihrer Durchführung ergangenen Bestim-
mungen sorgfältig einzuhalten und bestätige, dass ich auf die wesentlichen 
Grundsätze der für meine Tätigkeit geltenden Bestimmungen hingewiesen wurde. 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass die KDO und die Texte der übrigen für 
meine Tätigkeit geltenden Datenschutzvorschriften bei ... eingesehen und auch für 
kurze Zeit ausgeliehen werden können.  
2. das Datengeheimnis auch nach Beendigung meiner Tätigkeit zu beachten.  
 
 
Ich bin darüber belehrt worden, dass ein Verstoß gegen das Datengeheimnis 
gleichzeitig einen Verstoß gegen die Schweigepflicht darstellt, der disziplinarrechtli-
che beziehungsweise arbeitsrechtliche/rechtliche Folgen haben kann.  
 
Diese Erklärung wird zu den Akten genommen.  
 
 
Vor- und Zuname, Anschrift: 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ___________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift  
 
 
 
 


	Verordnung

